
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), el Leasing & Service AG – Privat – 
 

Hannover, Februar 2008 

1. Der Leasingvertrag kommt erst mit Annahme des umseitigen Vertragsangebotes durch el 
zustande, auch wenn der Partner-Händler das/die Leasingobjekt(e) zu einem früheren Zeit-
punkt übergeben haben sollte. 

  
2. Der Leasingnehmer trägt die Gebühren sowie sämtliche Kosten für den Betrieb der/des 

Leasingobjekte(s); er sorgt selbst für die erforderlichen Anschlüsse. Der Leasingnehmer meldet 
das/die Leasingobjekt(e) bei seiner Hausratsversicherung an. 

  
3. Sämtliche Zahlungen dürfen mit befreiender Wirkung nur direkt an el oder an deren Beauftrag-

ten geleistet werden. 
  
4. In der Leasinggebühr ist die bei Vertragsabschluss gültige Mehrwertsteuer enthalten. Bei 

Änderung des gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes ändert sich zeitgleich mit dem Inkrafttreten 
die monatliche Leasinggebühr entsprechend  
 

5. Sofern der Leasingnehmer die Kaufoption ausüben will, hat er dies schriftlich gegenüber el bis 
zum Ablauf des 3. Vertragsmonats zu erklären. el hat das Recht, von dem Kaufvertrag zurück-
zutreten, wenn der Kaufpreis nicht innerhalb von 14 Tagen nach Ausübung der Kaufoption bei 
el eingeht. Im Falle des Rücktritts wird der Leasingvertrag unverändert fortgesetzt.  
 

6. Möchte der Leasingnehmer von der Austausch- bzw. Erweiterungsmöglichkeit Gebrauch 
machen, hat er mit seinem Partnerhändler eine Anfrage bei el unter Beifügung einer Aufstel-
lung der zu tauschenden bzw. zusätzlichen Geräte zu stellen. Entscheidet el, dass ein Aus-
tausch bzw. Erweiterung möglich ist, wird el dem Leasingnehmer die Modalitäten für den Ab-
schluss eines neuen Leasingvertrages nennen. Nur bei wirksamen Zustandekommen des neu-
en Leasingvertrages wird der bisherige Leasingvertrag einverständlich beendet  
 

7. Die Ausübung des Sonderkündigungsrechtes hat der Leasingnehmer gegenüber el schriftlich 
und spätestens 3 Monate vor Ablauf des 30. bzw. 36. Vertragsmonats zu erklären. Die Kündi-
gung wird erst wirksam, wenn der Leasingnehmer die Abschlusszahlung an el geleistet hat und 
das/die Leasingobjekt(e) zurückgegeben hat. Für die Rückgabe gilt Ziff. 17 AGB entsprechend.  
Die Leasingraten sind auf der Grundlage der vereinbarten Grundleasingdauer kalkuliert. Bei 
vorzeitiger Kündigung wird die vom Leasingnehmer geschuldete Vollamortisation erst durch ei-
ne Abschlusszahlung erreicht.  
Als Abschlusszahlung schuldet der Leasingnehmer die Summe der bis zum Ende der Grund-
leasingdauer noch ausstehenden Leasingraten, jedoch vermindert um die durch die vorzeitige 
Vertragsbeendigung ersparten Kosten wie folgt:  
 
Bei Kündigung zum  30. Vertragsmonat:  36. Vertragsmonat 
Abschlusszahlung:     36 Monatsvertrag: 5,95 Leasingraten  - 

  42 Monatsvertrag: 11,75 Leasingraten 5,95 Leasingraten 
 
8. Das/Die Leasingobjekt(e) ist/sind Eigentum von el bzw. des refinanzierenden Kreditinstitutes. 

Der Leasingnehmer darf das/die Leasingobjekt(e) nicht aus seinem unmittelbaren Besitz ent-
lassen, insbesondere nicht verleihen, vermieten, verpfänden oder anderweitig darüber verfü-
gen. 
 
Wird/Werden das/die Leasingobjekt(e) gepfändet oder beschlagnahmt, hat der Leasingnehmer 
el hiervon sofort Nachricht zu geben. Der Leasingnehmer trägt die Kosten, die el durch ein Ver-
fahren zur Aufhebung einer solchen Pfändung oder Beschlagnahme entstehen.  
 
Der Leasingnehmer hat alle Gesetze und Vorschriften, die den Besitz und den Betrieb des/der 
Leasingobjekte(s) regeln, einzuholen und insbesondere alle etwaigen Pflichten daraus zu erfül-
len. Die dem Leasingnehmer eingeräumte Software-Lizenz ist persönlich, nicht übertragbar und 
nur für die Eigennutzung bestimmt.  
Der Leasingnehmer stellt el von allen Ansprüchen Dritter in Bezug auf das/die Leasingobjekt(e) 
frei. Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche Dritter in Bezug aus der Verletzung vorgenann-
ter Verpflichtungen.  
Kommt der Leasingnehmer den vorgenannten Verpflichtungen nicht nach, ist el berechtigt, die-
se Verpflichtungen auf Kosten des Leasingnehmers zu erfüllen.  
 

9. Ist Software Bestandteil des vom Partnerhändler gelieferten Vertragsgegenstandes, so gelten 
die nachfolgenden Bestimmungen ergänzend.  
 
el räumt hiermit dem Leasingnehmer das zeitlich befristete, nicht ausschließliche und nicht ü-
bertragbare oder überlassbare Recht ein, die Software während der Vertragsdauer gegen Zah-
lung der Raten zu nutzen, soweit diese Rechte el nach dem Lizenzvertrag mit dem Softwarelie-
feranten (nachfolgend „Lizenzbedingungen“) eingeräumt wurden. Dem Leasingnehmer ist be-
kannt, dass el ihrerseits zur Nutzung und Weiterüberlassung der Software nur aufgrund der Li-
zenzbedingungen berechtigt ist. Die Benutzungsbefugnis des Leasingnehmers ist deshalb 
durch den Umfang der Nutzungsbefugnis von el nach den Lizenzbedingungen begrenzt; der 
Leasingnehmer ist zur Vornahme von Handlungen, die el nach den Lizenzbedingungen nicht 
vornehmen dürfte, ebenfalls nicht berechtigt.  
 
Dem Leasingnehmer ist der Inhalt der Lizenzbedingungen bekannt. Er verpflichtet sich hiermit 
sowohl gegenüber el als auch gegenüber dem Softwarelieferanten, die Lizenzbedingungen 
einzuhalten. Das gilt insbesondere für die Bestimmungen über die Vervielfältigung, die Mehr-
fachnutzung und die Rückgabe bzw. Vernichtung der Software.  
 
In Abweichung von Ziff. 17 ist el auch ohne Abmahnung zur fristlosen Kündigung des Vertrages 
berechtigt, wenn der Kunde gegen wesentliche Bestimmungen der Lizenzbedingungen ver-
stößt, insbesondere die Software unbefugt vervielfältigt oder verbreitet.  
 
Die Rückgabe der Software hat durch Rückgabe aller dem Leasingnehmer überlassenen Origi-
naldatenträger nebst allen Dokumentationsunterlagen/Handbücher zu erfolgen. Die ordnungs-
gemäße Rückgabe erfordert ferner die vollständige und endgültige Löschung sämtlicher von 
der Software vorhandener Kopien einschließlich der Kopien auf den Massenspeichern, auf de-
nen die Software beim Leasingnehmer installiert wurde; der Leasingnehmer hat auf Verlangen 
el schriftlich zu versichern, dass er dieser Verpflichtung nachgekommen ist.  
 

10. Der Leasingnehmer erklärt hiermit ausdrücklich seine Zustimmung zu einer Vertragsübernah-
me durch das refinanzierende Kreditinstitut. Er ist darüber hinaus ebenfalls mit einer Vertrags-
übernahme durch einen von dem refinanzierenden Kreditinstitut benannten Dritten einverstan-
den, wobei im letztgenannten Fall auf Wunsch des Leasingnehmers das refinanzierende Kre-
ditinstitut Mithaftung für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des benannten Dritten aus dem 
Leasingvertrag gegenüber dem Leasingnehmer übernehmen wird.  
 
Der Leasingnehmer verpflichtet sich gegenüber dem refinanzierenden Kreditinstitut für den 
Fall, dass el seinen vertraglichen Verpflichtungen ihm gegenüber nicht nachkommt, bzw. derar-
tiges droht, unverzüglich das refinanzierende Kreditinstitut hiervon zu unterrichten und sodann 
diesem Gelegenheit zu geben, innerhalb einer Frist von einem Monat eine Vertragsübernahme 
im vorstehenden Sinne durchzuführen.  
 

11. Der Leasingnehmer ist verpflichtet, el einen Ortswechsel oder eine Änderung seiner Bankver-
bindung unverzüglich mitzuteilen.  
 

12. el verpflichtet sich, auftretende Fehler an dem/den Leasingobjekt(en), die durch die Full-
Service-Garantie gedeckt sind, durch einen Partnerhändler zu den üblichen Geschäftszeiten 
kostenlos beseitigen zu lassen.  
 

Sollte der Leasingnehmer das/die Objekt(e) nicht innerhalb einer Woche repariert zurückerhal-
ten, hat er el unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen. Anderenfalls hat der Leasingnehmer 
keinen Anspruch auf Minderung. Ist der Zeitwert der/des Objekte(s) niedriger als die voraus-
sichtlichen Reparaturkosten, ist el berechtigt, den Leasingvertrag mit sofortiger Wirkung zu 
kündigen. In diesem Fall trägt el keine Reparaturkosten. Der Leasingnehmer hat das/die Lea-
singobjekt(e) unverzüglich an el zurückzugeben.  
 
el übernimmt nicht die Kosten für die Instandsetzung der/des Leasingobjekte(s), die aufgrund 
fehlerhafter Software, falscher Handhabung von Software oder nicht sachgemäßer Installation 
von Software entstanden sind. Der Leasingnehmer hat in diesem Fall das/die Leasingobjekt(e) 
unverzüglich auf seine Kosten instand zu setzen.  
 

13. el haftet nicht für von dem/den Leasingobjekt(en) unmittelbar oder mittelbar bei dem Leasing-
nehmer oder Dritten verursachten Schäden aller Art – mit Ausnahme für Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit -, soweit ihr nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. 

  
14. Mit Übernahme der/des Leasingobjekte(s) geht die Sachgefahr auf den Leasingnehmer über. 

Ereignisse im Rahmen der Sachgefahr sind el unverzüglich schriftlich anzuzeigen; sie entbin-
den den Leasingnehmer nicht davon, die vereinbarte Leasinggebühr pünktlich zu zahlen und 
die sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen.  
Soweit ein durch die Full-Service-Garantie gedeckter Garantiefall vorliegt, erfolgt die Schaden-
abwicklung gemäß beiliegenden Garantiebedingungen.   
 
Sollte kein durch die Full-Service-Garantie gedeckter Garantiefall vorliegen, sind el und der 
Leasingnehmer berechtigt, im Fall des Unterganges oder Abhandenkommens des/der Lea-
singobjekte(s) den Leasingvertrag mit sofortiger Wirkung schriftlich zu kündigen. Im Falle von 
Beschädigungen der/des Leasingobjekte(s) sind el und der Leasingnehmer auch dann zur 
Kündigung berechtigt, wenn die Wiederherstellungskosten 50 % des Zeitwertes überschreiten. 
Die Kündigung hat stets eine Ausgleichszahlung des Leasingnehmers entsprechend Ziffer 17 
Abs.3 zur Folge. Im Fall der Beschädigung der/des Leasingobjekte(s) wird der Leasingnehmer  
verpflichtet, den Schaden unverzüglich und sachgemäß beheben zu lassen, wenn er nicht auf-
grund der vorstehenden Regelungen den Leasingvertrag kündigt.  
Machen weder el noch der Leasingnehmer von dem Kündigungsrecht gemäß Abs.(2) 
Gebrauch, ist der Leasingnehmer verpflichtet, die Leasinggebühr weiter zu zahlen. Er wird 
dann das/die Leasingobjekt(e) auf eigene Kosten sachgerecht instand setzen lassen.  
 

15. Die Full-Service-Garantie endet mit dem Ende des Leasingvertrages.    
 

16. Der Leasingnehmer kommt mit seiner Zahlungsverpflichtung neben den gesetzlich geregelten 
Fällen in Verzug, wenn er nach Fälligkeit der Forderung auf eine Mahnung von el hin nicht leis-
tet. 
Der Leasingnehmer kann nur mit unbestrittenen Gegenforderungen aufrechnen. Er kann ein 
Zurückbehaltungsrecht nur mit Ansprüchen aus diesem Vertrag geltend machen.  
Der Leasingnehmer darf die ihm aus diesem Vertrag zustehenden Ansprüche nur mit schriftli-
cher Einwilligung von el auf Dritte übertragen.  
 

17. Die ordentliche Kündigung des Leasingvertrages ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle 
des Todes des Leasingnehmers. Insoweit steht den Erben des Leasingnehmers das gesetzli-
che Kündigungsrecht zu. Die Erbenkündigung hat eine Zahlungsverpflichtung gemäß nachste-
hendem Abs.3) zu Folge.  
 
el kann den Vertrag fristlos kündigen, insbesondere wenn  
- der Leasingnehmer mit zwei Leasinggebühren in Verzug gerät und el dem Leasingnehmer er-
folglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrages mit der Erklärung ge-
setzt hat, dass el bei Nichtzahlung die gesamte Restschuld verlange;  
- zwischen Insolvenzantrag und der Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
Verzug mit der Entrichtung zweier Leasinggebühren eintritt;  
- sich aus den Umständen ergibt (z.B. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Wechselproteste 
u.ä.), dass der LN den fälligen Verpflichtungen nicht nachkommen kann und keine Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens beantragt ist;  
- die Sachgefahr sich verwirklicht  
 
Im Falle einer fristlosen Kündigung ist der Leasingnehmer zur Zahlung der vereinbarten Lea-
singgebühren in voller Höhe bis zum Ablauf des Monats verpflichtet, in dem er das/die Lea-
singobjekt(e) an el oder deren Beauftragten zurückgibt. Ferner werden die für die vereinbarte 
Vertragsdauer noch ausstehenden Leasinggebühren und der evtl. vereinbarte Restwert, abge-
zinst mit dem Refinanzierungszins von el zuzüglich eines etwaig anfallenden Vorfälligkeits-
schaden von el, unter Abzug ersparter Kosten, zur Zahlung fällig. Der Reinerlös aus der Ver-
wertung des/der Leasingobjekte(s) (ohne Umsatzsteuer) wird abzüglich des Marktwertes 
des/der Leasingobjekte(s), der bei Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer erzielt worden wäre, 
auf die Forderung angerechnet. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
vorbehalten. 
 

18. Bei Beendigung des Leasingvertrages durch Kündigung des Leasingvertrages hat der Lea-
singnehmer das/die Leasingobjekt(e) in einwandfreiem Zustand unverzüglich zurückzugeben. 
Die Kosten des Rücktransportes der/des Leasingobjekte(s) zu el oder zu einem von ihr be-
nannten Dritten gehen zu Lasten des Leasingnehmers . 
 
Stellt el Mängel am Objekt fest, die über den vertragsgemäßen sorgfältigen Gebrauch hinaus-
gehen, kann el die Beseitigung der Mängel auf Kosten des Leasingnehmers verlangen. Kommt 
der Leasingnehmer nach einer schriftlichen Fristsetzung der Pflicht zur Mängelbeseitigung 
nicht nach, steht el das Recht zu, auf Kosten des Leasingnehmers die Mängel der/des Lea-
singobjekte(s) durch Dritte beseitigen zu lassen. Verzögert der Leasingnehmer die Herausgabe 
der/des Leasingobjekte(s), kann el für die Dauer der Verzögerung eine Entschädigung in Höhe 
der zeitanteiligen monatlichen Leasinggebühr verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren 
Schadens bleibt vorbehalten.   
 

19. Der Leasingnehmer erklärt sein Einverständnis, dass die im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag anfallenden personenbezogenen und sonstigen Daten entsprechend den Bestimmun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. 

 



Die Full-Service-Garantie-Bedingungen 
 

Hannover, Februar 2008 

Gegenstand der Garantie 
Das Full-Service-Garantie-Paket besteht für alle Objekte 
eines Leasingvertrages. 
 
Umfang der Full-Service-Garantie 
Unter die Full-Service-Garantie fallen alle plötzlich und un-
vorhersehbar eintretenden Schäden an den Leasingobjek-
ten, wie z. B. durch: 
• Verschleiß 
• Abnutzung 
• Bedienungsfehler (Ausnahmen s.u.) 
• unsachgemäße Handhabung (Ausnahmen s.u.) 
• Überspannung, Induktion, Kurzschluss 
• Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion 
• schwerer Diebstahl, Raub oder Plünderung 
• Sabotage, Vandalismus 
• höhere Gewalt 
 
Selbstbehalt 
Der Leasingnehmer hat je Garantiefall 
bei Totalschaden, schwerem Diebstahl, Raub oder Plünde-
rung  
15 % des Barpreises pro Objekt, mindestens 250,00 EUR 
als Selbstbehalt zu tragen. 
Bei Leasingobjekten aus dem CAR-HIFI und Navigation 
beträgt der Selbstbehalt abweichend bei schwerem Dieb-
stahl, Raub oder Plünderung 50 % des Barpreises pro Ob-
jekt, mindestens EUR 250,00 EUR pro Objekt. 
 
Verhalten und Rechte im Schadenfall 
Schadenfälle, die unter die vorgenannte Full-Service-
Garantie fallen und voraussichtlich eine Entschädigung zur 
Folge haben, sind unverzüglich schriftlich el Leasing & Ser-
vice AG, Ubbenstr. 15, 30159 Hannover anzuzeigen. 
 
Das/die beschädigte/n Leasingobjekt(e) sind einem el-
Partnerhändler zur Überprüfung zu übergeben. Der Part-
nerhändler führt erforderliche Reparaturen durch. Die Repa-
raturkosten reicht der Partnerhändler bei el ein. 
 
Entschädigung für Ersatzteile wird nur geleistet, solange 
serienmäßig hergestellte Ersatzteile verwendet werden. 
Sollten im Zuge der Modellpflege und des technischen Fort-
schritts ursprünglich verwendete Teile nicht mehr erhältlich 
sein, können auch Teile gleicher Art und Güte verwendet 
werden. 
 
Wenn die Kosten zur Wiederherstellung des früheren be-
triebsfähigen Zustands des Leasingobjektes höher sind als 
der Anschaffungspreis im Neuzustand (Totalschaden) erhält 
der Leasingnehmer ein gleichwertiges Neuobjekt von dem 
Partnerhändler. Der Partnerhändler reicht die Kaufrechnung 
abzüglich des jeweiligen Selbstbehaltes, den der Leasing-
nehmer direkt an den Partnerhändler als Selbstbehalt zu 
zahlen hat, bei el ein. 
 
Schäden oder Abhandenkommen des Leasingobjektes 
durch schweren Diebstahl, Raub oder Plünderung hat der 
Leasingnehmer darüber hinaus unverzüglich der zuständi-
gen Polizeidienststelle anzuzeigen. Die polizeiliche Anzeige 
ist zusammen mit dem vollständig ausgefüllten und vom 
Leasingnehmer  unterschriebenen Schadensblatt unverzüg-
lich bei el Leasing & Service AG einzureichen. Der Lea-
singnehmer erhält nach Einreichung der vollständigen Un-
terlagen und Prüfung und Genehmigung durch el ein 
gleichwertiges Ersatzgerät von einem el-Partnerhändler, 

sofern der Leasingvertrag von dem Leasingnehmer ord-
nungsgemäß erfüllt wurde. 
 
Der Partnerhändler reicht die Kaufrechnung bei schwerem 
Diebstahl, Raub oder Plünderung abzüglich eines Betrages 
von 15 % bzw. 50 % des Barpreises mindestens abzüglich 
EUR 250,00; den der Leasingnehmer direkt an den Part-
nerhändler als Selbstbehalt zu zahlen hat, bei el ein. 
 
Werden die vorstehenden Pflichten durch den Leasingneh-
mer verletzt, so ist el von ihrer Garantiepflicht frei. 
 
Beginn und Ende der Garantiezeit 
Die Full-Service-Garantie beginnt mit dem gültigen Zustan-
dekommen des Leasingvertrages und endet automatisch 
mit dem Ende des jeweiligen Leasingvertrages. 
Die Full-Service-Garantie endet vorzeitig beim Einbau nicht 
beim Hersteller montierter, serienmäßiger Ausstattung; dies 
sind insbesondere technische Veränderungen. 
 
Besondere Verwirkungsgründe 
Versucht der Leasingnehmer el Leasing & Service arglistig 
über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder für die 
Höhe der Garantieleistung von Bedeutung sind, so ist el von 
der Garantiepflicht frei. 
Nach Eintritt eines Garantiefalls können der Leasingnehmer 
und el die Full-Service-Garantie für den betroffenen Lea-
singvertrag kündigen. Die Kündigung muss spätestens ei-
nen Monat nach Auszahlung der Garantieleistung zugehen. 
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 
 
 
Nicht unter die Garantie fallen: 

• alle nicht serienreifen Geräte; 
• gewerblich genutzte Geräte 
• Objekte, in die keine Originalteile eingebaut wurden oder der Einbau oder die 

Installation nicht durch eine Fachwerkstatt durchgeführt wurde 
• Sonderausstattungen/Zubehör, die/das vom Leasingnehmer nachträglich selbst 

angebracht wurde. 
• Software 
 
Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen wird keine Garantieleistung erbracht 
für: 

• Schäden innerhalb der ersten 6 Monate, die unter die Herstellergarantie fallen; 
• Verlust; 
• einfacher Diebstahl; 
• Verbrauchsgüter, z. B. Batterien, Glühbirnen, Leuchtmittel, Filme, Abtastgabel 

eines Plattenspielers und dessen System u. ä.; 
• Sturzschäden; 
• Wasserschäden aufgrund Ungeschicklichkeit; 
• Störungen, die durch Einstellung laut Bedienungsanleitung behoben werden 

können; 
• Schäden an oder durch Software, insbesondere auch aufgrund falscher Handha-

bung von Software oder durch falsche Installation; 
• Schäden oder Störungen, die durch äußeres Reinigen behoben werden können; 
• Schäden, die aufgrund mangelnder Wartung laut Herstellerempfehlung entste-

hen; 
• Schäden von geringem Ausmaß (Schönheitsfehler), die die Funktionstüchtigkeit 

nicht beeinträchtigen (Schrammen, Kratzer u. ä.); 
• Schäden durch Dritte, für die diese nach dem Gesetz zum Schadenersatz ver-

pflichtet sind. Die evtl. Differenz zwischen Neu- und Zeitwert ist jedoch Versiche-
rung; 

• Serienschäden/Rückrufaktionen; 
• vorsätzlich oder grob fahrlässig von dem Leasingnehmer oder dem jeweiligen 

Partnerhändler herbeigeführte Schäden; 
• Schäden durch nicht fachgerechten Einbau bzw. unsachgemäße Inbetriebnahme 

des Leasingobjektes; 
• Schäden durch Kriegsereignisse, innere Unruhen, Verfügungen von hoher Hand, 

Kernenergie. 


